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Entlastung für Schulleitungen; E-Mail von Herrn Michael Erhard 
 
 
Sehr geehrter Herr Erhard, 

 

zu Ihrer Anfrage können wir Ihnen die nachfolgende Auskunft geben: 

 

Nach Art. 57a Abs. 1 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgeset-

zes (BayEUG) kann an staatlichen Schulen zur Unterstützung bei der Erle-

digung der Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters eine erweiterte 

Schulleitung eingerichtet werden. Die Mitglieder der erweiterten Schullei-

tung übernehmen dabei Aufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters im 

Sinne von Art. 57 Abs. 1 bis 3 BayEUG und § 28 Abs. 4 der Lehrerdienst-

ordnung (LDO). Diese Aufgaben unterscheiden sich von den Aufgaben des 

Verwaltungs- und Hauspersonals, das administrative oder der Bewirtschaf-

tung der Schulanlage dienende Tätigkeiten wahrnimmt (vgl. Art. 60a Abs. 1 

Satz 2 BayEUG). Aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmung 

der Mitglieder der erweiterten Schulleitung einerseits und der Verwaltungs-

kräfte andererseits ist ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Wie-

derbesetzungssperre für Verwaltungskräfte und der erweiterten Schullei-

tung nicht erkennbar. Unabhängig hiervon gibt es in Abstimmung mit dem 
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Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat bereits Aus-

nahmen von der Wiederbesetzungssperre im Schulbereich, insbesondere 

auch für Verwaltungskräfte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Roland Krügel 

Leitender Ministerialrat 

 

 


